
GLKrWBek: 7. Bildung des Wahlausschusses (Art. 4 Abs. 2 Nr. 1, Art. 5 Abs. 2)

7.  Bildung des Wahlausschusses (Art. 4 Abs. 2 Nr. 1, Art. 5 Abs. 2) 
 
1Die Bedeutung der Wahlvorschlagsträger bei der Bildung des Wahlausschusses ist auch dann nach der 
letzten Wahl zu beurteilen, wenn diese für ungültig erklärt wurde. 2Sich bewerbende Personen, beauftragte 
Personen eines Wahlvorschlags und deren Stellvertretung sowie Personen, die eine 
Aufstellungsversammlung geleitet haben, können zur Vermeidung einer Interessenkollision nicht Mitglieder 
des Wahlausschusses oder deren Stellvertretung sein. 3Gemeinde- und Landkreiswahlen sind jeweils 
getrennt für sich zu beurteilen.

4Als Schriftführerin oder Schriftführer sollten regelmäßig Bedienstete der Gemeinde, der 
Verwaltungsgemeinschaft oder des Landratsamts bestellt werden. 5Sie müssen, soweit sie nicht gleichzeitig 
Mitglieder des Wahlausschusses sind, nicht wahlberechtigt sein. 6Zur Schriftführerin oder zum Schriftführer 
kann aber auch ein Mitglied des Wahlausschusses bestellt werden.


